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Beschluss 
 
Sitzung des Landrates vom Mittwoch, 6. November 2024  
 
 
§ 282 
Wahl einer Staats- und Jugendanwältin für den Rest der Amtsdauer 2022–2026  
 
(Bericht Regierungsrat, 22.10.2024) 
 
 
Es ist die Wahl einer Staats- und Jugendanwältin für den Rest der Amtsdauer 2022–2026 
vorzunehmen. – Es wird Andrea Van Houtven, Siebnen, vorgeschlagen. 
 
Wahl  ausgeteilte Wahlzettel  56 

  eingegangene Wahlzettel  56 
  leere Wahlzettel     0 
  ungültige Wahlzettel     0 
  in Betracht fallende Wahlzettel 56 
 
Andrea Van Houtven ist mit 55 Stimmen gewählt. Der Stellenantritt erfolgt per 1. Dezember 
2024. 
 
 
Das Wort zu Antragsziffer 2 wird nicht verlangt. Ihr ist zugestimmt. 
 
 
 
 
 
 


